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den Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung;
sowie etwaige Arbeitgeberpflichtanteile in sonstigen Sozialversicherungszweigen. 

(4) Wird die Assistentin durch die zuständige Behörde (ggf. auch nur als Stellvertreterin)
für  die  nebenberufliche  Durchführung  der  Schlachttier-  und  Fleischuntersuchung
angestellt,  so  stehen  die  Vergütungen  aus  dieser  Tätigkeit  in  voller  Höhe  der
Assistentin zu. Diese Vergütungen werden auf die Vergütung nach § 4 Abs. 1 nicht
angerechnet,  soweit  die  Nebentätigkeit  nicht  innerhalb  der  Praxisarbeitszeiten
ausgeübt wird. 

§ 5 Arbeitsverhinderung und Fortzahlung des Entgelts im Krankheitsfall

(1) Der Assistent ist verpflichtet im Falle einer Arbeitsverhinderung infolge Krankheit oder
aus sonstigen Gründen dem Praxisinhaber  unverzüglich  Mitteilung zu machen.  Bei
Arbeitsunfähigkeit infolge Erkrankung hat der Assistent dem Praxisinhaber spätestens
am dritten Tag der Erkrankung eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen, aus der sich
Grund und Dauer der voraussichtlichen Arbeitsunfähigkeit ergeben.

(2) Im Falle  der  Erkrankung erhält  die  Assistentin Krankenbezüge in  Höhe  des  vollen
Gehaltes  nach den gesetzlichen Vorschriften. Die Höhe der Krankenbezüge richtet
sich  nach  der  durchschnittlichen  monatlichen  Vergütung gemäß § 4  Abs.  1  und 2
während  der  letzten  drei  Monate.  Sachbezüge  gemäß  §  4  Abs.  2  sind  dabei  nur
insoweit  anzurechnen,  als  sie  während  der  Zeit  der  Arbeitsunfähigkeit  tatsächlich
gewährt werden. 

(3) Der Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts entfällt, wenn die Assistentin sich die zur
Arbeitsunfähigkeit  führende  Erkrankung  grob  fahrlässig  oder  bei  einer  nicht
genehmigten Nebentätigkeit zugezogen hat.

§ 6 Berufshaftpflicht

Der  Praxisinhaber  ist  verpflichtet,  durch  Erweiterung  seiner  eigenen  Berufshaftpflicht-
versicherung die Assistentin in deren Versicherungsschutz mit einzubeziehen,

§ 7 Urlaub und Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen

(1) Die  Assistentin  hat  Anspruch  auf  Erholungsurlaub  von  insgesamt  30  Tagen  unter
Fortzahlung der Vergütung gemäß § 4. Bei einer weniger als 12-monatigen Tätigkeit
während eines Kalenderjahres wird die Urlaubsdauer mit je 1/12 des Jahresurlaubs für
jeden  vollen  Beschäftigungsmonat  berechnet.  Die  Urlaubszeit  wird  unter
Berücksichtigung der Belange der Praxis in beiderseitigem Einvernehmen festgelegt.

§ 8 Benutzung des Kraftfahrzeuges

(1) Der Assistentin steht für Praxisfahrten ein Pkw des Praxisinhabers zur Verfügung. Das
Praxisfahrzeug  darf  nur  für  berufliche  Zwecke  genutzt  werden.  Die  Assistentin  ist
verpflichtet, das Fahrzeug pfleglich zu behandeln, bei Bedarf zu reinigen und auf die
zeitgerechte  Durchführung  der  erforderlichen  Inspektionen  und  Reparaturen  zu
achten. Alle auftretenden Mängel und Schäden hat sie dem Praxisinhaber unverzüglich




